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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Christian Magerl und Su-
sanna Tausendfreund vom 20.02.2013 betreffend „Pachtvertrag zwi-
schen den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) und dem Verein Hubertus 
für Jagd- und Sportschießen e.V.“ 
 
Anlagen 
3 Kopien dieses Schreibens  
§ 8 der AGB für Flächenvermietungen der BaySF 
Stellungnahme des BA 19 zum Schreiben des Vereins Hubertus 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
die Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Christian Magerl und Susan-
na Tausendfreund beantworte ich auf Grundlage des Berichts der BaySF 
und im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Umwelt und Gesund-
heit wie folgt: 
 
Zu Frage 1.a: 
Sehen sich die BaySF im Rahmen der Gemeinwohlverpflichtung auch zu-
künftig verpflichtet, Änderungen des bestehenden Pachtvertrags oder neue 
Pachtverträge für das Gelände als Schießstätte ebenfalls nur bei einer ein-
vernehmlichen Regelung zwischen dem jeweiligen Pächter und den Anwoh-
nern zu vereinbaren? 
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Eine gesetzliche Verpflichtung der BaySF hierzu besteht nicht. Die BaySF 
sind jedoch von sich aus bereit, auch zukünftig Änderungen des bestehenden 
Pachtvertrags oder neue Pachtverträge für das Gelände als Schießstätte nur 
bei einer einvernehmlichen Regelung zwischen dem jeweiligen Pächter und 
den Anwohnern zu vereinbaren. Als Vertreter aller Anwohner und deren In-
teressen wird dabei ausschließlich der zuständige Bezirksausschuss 19 der 
Stadt München (BA 19) betrachtet. 
 
Zu Frage 1.b: 
Sind die BaySF bereit, einen bevorstehenden Wechsel des Pächters oder ei-
ne die Bürgerinteressen betreffende Vertragsänderung der BI „Forstenrie-
der Park ohne Schießanlage“ bzw. den Anwohnern mitzuteilen? 
 
Die BaySF sind bereit, dem BA 19 einen bevorstehenden Wechsel des Päch-
ters oder eine die Bürgerinteressen betreffende Vertragsänderung mitzutei-
len. 
 
Zu Frage 2.a: 
Unter welchen Bedingungen können die BaySF den mit Hubertus geschlos-
senen Pachtvertrag kündigen? 
 
Die BaySF können den Pachtvertrag unter den Bedingungen des § 8 der 
AGB für Flächenvermietungen der BaySF (s. Anlage) außerordentlich kün-
digen. 
 
Zu Frage 2.b: 
Gibt es außer § 3 des Pachtvertrags weitere Regelungen, die sich mit der 
Auflösung des Pachtvertrags, einem Pächterwechsel oder einer sonstigen 
Rechtsnachfolge befassen? 
 
In § 15 AGB ist geregelt, dass Rechte aus dem Pachtvertrag (z. B. Unterver-
pachtung) nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der BaySF übertra-
gen werden können. 
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Zu Frage 2.c: 
Wurde im Pachtvertrag oder auch außerhalb des Pachtvertrags ein Vor-
kaufsrecht für Hubertus vereinbart? 
 
Weder im Pachtvertrag noch außerhalb des Pachtvertrags wurde ein Vor-
kaufsrecht für den Verein Hubertus vereinbart. 
 
Zu Frage 3.a: 
In welchem Umfang wurden im Pachtvertrag Vereinbarungen zur umwelt-
gerechten Sanierung des Grundstücks getroffen? 
 
Die jetzt anstehende umweltgerechte Sanierung des Grundstücks ist ein 
Hauptgrund für den Abschluss des neuen Pachtvertrags und bereits in der 
Präambel des Vertrags dokumentiert. Darüber hinaus ist die umweltgerechte 
Sanierung explizit im Pachtvertrag vereinbart. Die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen sind zudem Gegenstand des anstehenden immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und können von den BaySF 
nicht durch vertragliche Regelungen konkret präjudiziert werden.  
 
Hinsichtlich eines Vertragsendes ist im Pachtvertrag geregelt, dass sich der 
Verein Hubertus verpflichtet, auf den Wurfscheibenniederschlagsbereichen 
die Sanierung durchzuführen. 
 
Zu Frage 3.b: 
Wer trägt hierfür die Kosten? 
 
Die Kosten der jetzt anstehenden umweltgerechten Sanierung trägt der Ver-
ein Hubertus. 
 
Bei Vertragsende trägt der Verein Hubertus die Kosten für die Bodensanie-
rung im Bereich der Wurftaubenniederschlagsbereiche bis zu einer be-
stimmten Höhe. Eine Obergrenze wurde deshalb festgelegt, weil nicht alle 
Altlasten dem Verein Hubertus zugeordnet werden können, da in der Ver-
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gangenheit der Schießplatz auch von der ehemaligen Staatsforstverwaltung 
und zu militärischen Zwecken genutzt wurde (bis nach Kriegsende z. B. 
Sprengung von Blindgängern). 
 
Zu Frage 3.c: 
Wer ist im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Pachtvertrags zur Sanie-
rung verpflichtet? 
 
Hierfür gilt die gleiche Regelung wie bei Beendigung des Pachtvertrags. 
 
Zu Frage 4.a: 
Welche Vereinbarungen wurden hinsichtlich der Schießzeiten und Lärmbe-
lästigung im Pachtvertrag festgelegt? 
 
Hinsichtlich der Schießzeiten und Lärmbelastung wurde in der Präambel des 
Pachtvertrages vereinbart, dass der Beschluss des BA 19 zum Schreiben des 
Vereins Hubertus (Anlage) eine verbindliche und dauerhafte Grundlage für 
das Vertragsverhältnis bildet. 
 
Zu Frage 4.b: 
Entsprechen die im Pachtvertrag getroffenen Vereinbarungen dem Be-
schluss des Bezirksausschusses 19 der Stadt München zu den Schießzeiten, 
wenn nein, inwiefern nicht und warum nicht? 
 
Die im Pachtvertrag getroffenen Vereinbarungen zu den Schießzeiten ent-
sprechen insofern dem Beschluss des BA 19, als es sich um Schießanlagen 
handelt, von denen Lärmbelastungen ausgehen.  
 
Schießzeiten für komplett schalldichte und eingehauste Raumschießanlagen 
wurden im Pachtvertrag ausgenommen, da auf Grund der fehlenden Lärm-
belästigungen nicht erkennbar ist, wieso dies von der vereinbarten Schieß-
zeitenregelung erfasst sein soll. 
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Zu Frage 5.a: 
Warum wurden die BI „Forstenrieder Park ohne Schießanlage“ als „Dritt-
begünstigte“, bzw. die Anwohner nicht in die Vertragsverhandlungen bezüg-
lich der sie betreffenden Punkte einbezogen? 
 
Als praktikable Lösung hat sich die Kontaktierung des BA 19 als demokra-
tisch legitimierte Vertretung der Anwohner durch den Verein Hubertus er-
wiesen, da dadurch ein Höchstmaß an Objektivität bezüglich der Anliegen 
aller Anwohner und nicht nur der Anliegen der BI erreicht wurde.  
 
Zu Frage 5.b: 
Weshalb erfolgte in der Präambel keine Bezugnahme auf den Kompromiss 
zwischen Hubertus und BI? 
 
In der Präambel erfolgte keine Bezugnahme auf den Kompromiss zwischen 
Hubertus und BI, weil durch den Beschluss des BA 19 die Interessen aller 
Anwohner und nicht nur die der BI abgebildet wurden. Auf diesen Be-
schluss wird in der Präambel Bezug genommen, er ist dem Vertrag als An-
lage beigefügt (vgl. auch Antwort zu Frage 4.a). 
 
Zu Frage 6.a: 
Wer kontrolliert die Einhaltung der derzeit geltenden Schießzeiten und 
Lärmgrenzwerte für das Wohngebiet? 
 
Für die immissionsschutzrechtliche Überwachung der Schießanlage ist das 
Landratsamt München zuständig. 
 
Zu Frage 6.b: 
Wie oft wurden diese Kontrollen durchgeführt, und welche Ergebnisse er-
brachten diese Kontrollen? 
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Es liegen bisher keinerlei Hinweise darüber vor, dass die geltenden Schieß-
zeiten nicht eingehalten würden. Für entsprechende anlassbezogene Über-
wachungsmaßnahmen bestand deshalb noch keine Veranlassung. 
 
Einzuhaltende Lärmgrenzwerte wurden bisher nicht festgesetzt. Eine dies-
bezügliche Überwachung erübrigt sich deshalb. 
 
Zu Frage 7.a: 
Weshalb sind die BaySF davon abgerückt, einen neuen Pachtvertrag erst 
unter der Voraussetzung der vorliegenden Genehmigung seitens der Ge-
nehmigungsbehörde im BImSchG-Verfahren abzuschließen? 
 
Das Vorhandensein einer langfristigen Vertragsgrundlage ist Voraussetzung 
für die Erstellung, Beantragung und ggf. Genehmigung der Umbau- und Sa-
nierungsplanung. Es wäre dem Verein Hubertus nicht zuzumuten gewesen, 
ohne gesicherte privatrechtliche Grundlage in die kostspielige Planung und 
das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einzusteigen.  
 
Zu Frage 7.b: 
Warum wurde der Abschluss ohne Vorlage der Genehmigung getätigt? 
 
Auf die Antwort zu Frage 7.a wird verwiesen. 
 
Zu Frage 7.c: 
Wie wird garantiert, dass die Schutz- und Nutzfunktionen des Naherho-
lungs- und Landschaftsschutzgebietes Forstenrieder Park erhalten bleiben? 
 
Der Erhalt der Schutz- und Nutzfunktion des Naherholungs- und Land-
schaftsschutzgebietes Forstenrieder Park wird zum einen durch die Zugrun-
delegung des Beschlusses des BA 19 im Pachtvertrag und zum anderen 
durch die Auflagen und Bedingungen im bevorstehenden öffentlich-
rechtlichen Verfahren bezüglich des umweltgerechten Umbaus der Schieß-
anlage sichergestellt. 
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Zu Frage 8.a: 
Welche Gründe gibt es, auf die Vorgabe eines Lärmgrenzwertes von  
55 dB(A) für den Forstenrieder Park südlich der Schießanlage zu verzichten 
– im Gegensatz zum Vorgehen des Referates Gesundheit und Umwelt vor 
dem ersten Genehmigungsantrag von Hubertus? 
 
Das Referat für Umwelt und Gesundheit der Landeshauptstadt München 
ging nach den vorliegenden Akten von einem im Forstenrieder Park einzu-
haltenden Immissionsrichtwert von 55 dB(A) aus. Es erfolgte jedoch weder 
eine nähere Begründung noch eine formelle Festsetzung dieses Werts. Zur 
Begründung wurde lediglich allgemein auf die TA Lärm verwiesen. Diese 
enthält allerdings weder für Wald- noch für Erholungsgebiete einen Immis-
sionsrichtwert. 
 
Das Landratsamt München prüft zur Zeit, welche Schutzbedürftigkeit dem 
Forstenrieder Park zuzubilligen ist. 
 
Zu Frage 8.b: 
Warum wird nicht der gleichlautenden Forderung des Bundes Naturschutz 
und der Bürgerinitiative gefolgt? 
 
Erst nach Abschluss der in der Antwort zu Frage 8.a erwähnten Prüfung der 
Schutzbedürftigkeit des Forstenrieder Parks kann entschieden werden, ob 
den Forderungen des Bundes Naturschutz und der Bürgerinitiative nachge-
kommen werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Helmut Brunner 
 
 






